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Erwägungen

E. 1
Mit Beschluss vom 17. Oktober 2002 wurde die Nichtigkeitsbeschwerde der
Beschwerdeführerin (...) gegen die Verfügung der Einzelrichterin am Be- zirksgericht Q.
betreffend Protokollberichtigung teilweise gutgeheissen und die Sache zum neuen
Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen. Mit ein- zelrichterlicher Verfügung vom 25.
Oktober 2002 wurde in Ergänzung von Ziff. 6 der Erwägungen des Entscheids vom 19.
August 2002 auf die einzel- nen Rügen der Beschwerdeschrift vom 15. August 2002
eingegangen. Ge- gen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 29. November
2002 erneut Nichtigkeitsbeschwerde und beantragte: "1. Es sei die Verfügung vom 25.
Oktober 2002 der Einzelrichterin des Bezirks- gerichts Q. aufzuheben.

E. 2
Es sei die Einzelrichterin anzuweisen, die Begründung der Verfügung vom 25. Oktober
2002 zu vervollständigen. Eventualiter sei die Einzelrichterin anzuweisen, die Verhandlung
betreffend vorsorgliche Massnahmen zu wiederholen.

E. 3
(...)

E. 4
(...)

E. 5
Soweit mit der Nichtigkeitsbeschwerde geltend gemacht wird, die Einzel- richterin müsse
sich im Rahmen ihrer Begründungspflicht zur Verwendung der Tonbandaufzeichnung bei
der Protokollausfertigung äussern, handelt es sich dabei um eine res iudicata, weshalb auf
diese Rüge nicht einzutreten ist.

E. 6
Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung der richterlichen Begründungs- pflicht und
damit eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss § 281 Ziff. 1 ZPO dadurch, dass die
Vorinstanz nicht darlege, weshalb das Hand- protokoll "die Tatsachen" richtig wiedergeben
sollte. Diese Rüge geht ins Leere, weil die protokollierende Gerichtssekretärin kraft ihrer
prozessualen Rechtsstellung als Urkundsperson die Richtigkeit des Protokolls mit der
Unterzeichnung des ausgefertigten Protokolls bestätigte (vgl. Hau- ser/Schweri, a.a.O., N 1
zu § 142 GVG). Die Beschwerdeführerin rügt zu

- 5 - Recht nicht, die gesetzlichen Bestimmungen über das Protokoll seien nicht befolgt
worden, so dass das Protokoll der Verhandlung vom (...) als Urkunde keine Gültigkeit
beanspruchen könnte (a.a.O., N 7 zu § 141 GVG). Entgegen ihrer Auffassung kann auch die



Tatsache, dass dieselbe - angeblich "uner- fahrene"- juristische Sekretärin das
Handprotokoll geschrieben und die Kor- rektheit und Wahrheit des Protokolls unterzeichnet
und bestätigt hat, kei- neswegs zu grundlegenden Zweifeln an der Richtigkeit des
Handprotokolls berechtigen. Dieses Vorgehen ist nicht nur nicht zu beanstanden, sondern
entspricht zwingendem Verfahrensrecht: Das Protokoll wird "vom Protokoll- führer
ausgefertigt und unterzeichnet" (§ 149 Abs. 3 GVG; Hauser/Schweri, a.a.O., N 7 zu § 141
GVG).

E. 7
Des Weiteren wird vorgetragen, da das Verhandlungsprotokoll vom (...) sich bereits
wiederholt als mangelhaft herausgestellt habe, könne es nicht den Beweis für die
Richtigkeit der darin enthaltenen Verurkundungen bilden. Der Richter sei auch im Rahmen
eines Protokollberichtigungsverfahrens ver- pflichtet, die notwendigen Beweise zur
Beurteilung der Sachlage von Amtes wegen beizuziehen. Die Beschwerdeführerin geht
demnach davon aus, sie sei bei der gegebenen Sachlage ohne Weiteres zum Antritt des
Beweises berechtigt, dass das Protokoll für die durch dieses bezeugten Tatsachen nicht den
vollen Beweis zu erbringen vermöge (Art. 9 ZGB i.V.m. § 154 Abs. 1 GVG). Diese Rüge
zielt richtig besehen auf eine Verletzung klaren materiellen Rechts im Bereich der
Entkräftung des Urkundenbeweises: Die Beweisabnahme über die Echtheit einer
öffentlichen Urkunde ist unter der einschränkenden Voraussetzung zulässig, dass deren
Unechtheit glaubhaft gemacht werden kann (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7. A., 10. Kapitel, N 113; Berner Kommentar N 67 in fine zu Art. 9
ZGB). Diese zivilprozessuale Regel kann für den Fall der Bestreitung des Wahrheits-
gehalts einer echten Urkunde analog zur Anwendung gelangen, indem die Unrichtigkeit des
Protokolls zum Beweis erhoben werden kann, sofern die Unrichtigkeit des Protokollinhalts
glaubhaft gemacht wird. Die hier angerufe- nen Protokollkorrekturen betrafen die
Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers sowie die (sinnentstellende) Wiedergabe
einer Aussage der

- 6 - Klägerin in der Gegenwart, anstatt in der Vergangenheit, die unterlassene
Protokollierung des Antrags auf unentgeltliche Prozessführung und - verbeiständung sowie
die nicht festgehaltene Einsichtsmöglichkeit der Ein- zelrichterin in die
Strafuntersuchungsakten. Die Vorinstanz nahm die er- wähnte Protokollberichtigung
bezüglich der Wiedergabe einer Aussage der Klägerin aufgrund einer Überprüfung des
Handprotokolls vor, nachdem die Beschwerdeführerin ein entsprechendes
Protokollberichtigungsgesuch ge- stellt hatte. Die weiteren beantragten Änderungen des
Verhandlungsproto- kolls mit Bezug auf die klägerischen Aussagen wurden - nach
Rückweisung durch die Kassationsinstanz - aufgrund eines sorgfältigen Vergleichs der
behaupteten Aussagen der Beschwerdeführerin mit dem Handprotokoll ver- weigert. Es
wäre der Beschwerdeführerin unbenommen gewesen, selbst Einsicht in das Handprotokoll
zu nehmen, um zu überprüfen, ob die weiteren handschriftlichen Aufzeichnungen der
Aussagen der Klägerin im Handproto- koll auf sinnentstellende Weise in das ausgefertigte
Protokoll übertragen wurden. Eine solche Rüge liegt indessen nicht vor. Es bestehen ausser
den blossen Behauptungen der Beschwerdeführerin keinerlei Hinweise darauf, dass das
Protokoll den Sinngehalt der klägerischen Aussagen an der Ver- handlung vom (...)
unrichtig wiedergeben würde. Die erwähnte, von der Vorinstanz bezüglich der zwei
Parteiaussagen zugestandene Protokoll- berichtigung ist für sich allein nicht geeignet, die
Richtigkeit des Protokolls in den übrigen von der Klägerin abweichend dargestellten



Parteiaussagen in Frage zu stellen. Die von der Kassationsinstanz angeordneten
Berichtigun- gen betrafen sodann keine zu protokollierenden Parteiaussagen, sondern
prozessuale Parteianträge, welche nach der (unzutreffenden) Auffassung der Vorinstanz aus
verfahrensrechtlichen Gründen nicht in das Protokoll ge- hörten, so dass jedenfalls nicht
eine ungenaue Protokollierung den Grund für diese Unterlassungen bildete. Damit hat die
Unrichtigkeit der Protokollie- rung der Aussagen der Klägerin nach wie vor als bloss
behauptet zu gelten und ist nicht glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz kann daher auch nicht
klar materielles Recht verletzt haben, indem sie nicht von Amtes wegen ein Be-

- 7 - weisverfahren zwecks Entkräftung der Urkundenqualität des Gerichtsproto- kolls
eröffnete.

E. 8
(...)
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